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KURZE BEGRÜNDUNG

Die von der Europäischen Union, ihren Mitgliedstaaten und Island im Rahmen der Doha-
Änderung eingegangene Verpflichtung, ihre durchschnittlichen jährlichen 
Treibhausgasemissionen von 2013 bis 2020 auf 80 % der Emissionen ihres Basisjahres zu 
begrenzen, dürfte nicht ausreichen, zumal immer mehr Konsens darüber herrscht, dass die 
Erderwärmung vom Menschen verursacht wird. 

Der Verfasser der Stellungnahme stellt fest, dass die Vereinigten Staaten das Kyoto-Protokoll 
nie ratifiziert haben, Kanada nicht mehr Vertragspartei ist und Japan, Neuseeland und die 
Russische Föderation sich für den zweiten Verpflichtungszeitraum kein Ziel gesteckt haben. 
In den internationalen Verhandlungen zwischen entwickelten Ländern und 
Entwicklungsländern kann daher nur Vertrauen aufgebaut werden, wenn die EU ihren 
Verpflichtungen wirklich nachkommt und für Kontinuität sorgt, was den verbindlichen 
internationalen Rechtsrahmen anbelangt.

Dennoch enthält die Doha-Änderung positive Elemente, beispielsweise die automatische 
Anpassung der Zielvorgabe einer Vertragspartei, um einen Anstieg ihrer Emissionen 
gegenüber ihren durchschnittlichen Emissionen in der Vergangenheit zu verhindern, oder 
auch die deutliche Vereinfachung der Verfahren für die Anhebung von Ambitionen. Zu 
begrüßen ist außerdem, dass unter den Vertragsparteien des Übereinkommens Konsens 
darüber herrscht, bis spätestens 2015 eine Vereinbarung mit Rechtswirkung im Rahmen des 
Übereinkommens anzunehmen, die für alle Vertragsparteien gelten und ab 2020 ihre Wirkung 
entfalten und umgesetzt werden soll.

Der Verfasser der Stellungnahme ist der Ansicht, dass die Klimadiplomatie, darunter auch der 
sicherheitspolitische Aspekt des Klimaschutzes, feste Bestandteile der Außenpolitik der 
Europäischen Union sein sollten und dass die Verpflichtungen im Rahmen der Doha-
Änderung in bilateralen Gesprächen mit Drittländern als vorrangiges Thema zur Sprache 
gebracht werden sollten, insbesondere auf allen Gipfeltreffen mit strategischen Partnern der
EU, die diese Verpflichtungen noch nicht eingegangen sind. 

***********

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, dem Parlament die 
Zustimmung vorzuschlagen. 


